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Erwägungsgrund 2: 

Anstatt: „In Artikel 29 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2025/40 wird 

Wirtschaftsakteuren, die diese Transportverpackungsformate verwenden, ein Ziel der 

hundertprozentigen Wiederverwendbarkeit für die Beförderung innerhalb desselben 

Unternehmens oder zwischen verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen in der 

Union und für die Beförderung zwischen Unternehmen innerhalb desselben Mitgliedstaats 

auferlegt. Die Ausnahme von Palettenumhüllungen und Umreifungsbändern vom 

Anwendungsbereich von Artikel 29 Absätze 2 und 3 bedeutet, dass die 

Wiederverwendungsquoten gemäß Artikel 29 Absatz 1 nicht für diese Verwendungsarten 

gelten.“ 

muss es heißen: „In Artikel 29 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2025/40 wird 

Wirtschaftsakteuren, die diese Transportverpackungsformate verwenden, ein Ziel der 

hundertprozentigen Wiederverwendbarkeit für die Beförderung innerhalb desselben 

Unternehmens oder zwischen verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen in der 

Union und für die Beförderung zwischen Unternehmen innerhalb desselben Mitgliedstaats 

auferlegt.“  

 


		2026-04-07T14:38:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



